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57/138. Die Fragen Amerikanisch-Samoas, Anguillas, Bermudas, der 

Britischen Jungferninseln, der Kaimaninseln, Guams, 
Montserrats, Pitcairns, St. Helenas, der Turks- und 
Caicosinseln und der Amerikanischen Jungferninseln 

A 
ALLGEMEINES 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Fragen der Gebiete ohne Selbstregierung Amerikanisch-Samoa, 
Anguilla, Bermuda, Britische Jungferninseln, Kaimaninseln, Guam, Montserrat, Pitcairn, St. 
Helena, Turks- und Caicosinseln und Amerikanische Jungferninseln, im Folgenden als 
"Hoheitsgebiete" bezeichnet, 

 nach Prüfung des entsprechenden Kapitels im Bericht des Sonderausschusses für den 
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und Völker1, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960 mit der 
Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie 
auf alle diese Hoheitsgebiete betreffenden Resolutionen und Beschlüsse der Vereinten 
Nationen, darunter insbesondere die Resolutionen, die von der Generalversammlung auf 
ihrer sechsundfünfzigsten Tagung zu den jeweiligen in dieser Resolution behandelten 
Hoheitsgebieten verabschiedet wurden, 

 in der Erkenntnis, dass die jeweiligen Besonderheiten und Präferenzen der Einwohner 
der Hoheitsgebiete flexible, praktische und innovative Selbstbestimmungsansätze erfordern, 
ungeachtet der Größe, der geografischen Lage, der Einwohnerzahl oder der natürlichen Res-
sourcen des Hoheitsgebiets, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 1541 (XV) vom 15. Dezember 1960 mit den 
Grundsätzen, von denen sich die Mitgliedstaaten leiten lassen sollen, um festzustellen, ob 
_______________ 
1 A/57/23 (Teil II), Kap. X. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles Protokoll der 
Generalversammlung, Siebenundfünfzigste Tagung, Beilage 23. 
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eine Verpflichtung besteht, die in Artikel 73 Buchstabe e der Charta der Vereinten Nationen 
vorgesehenen Informationen zu übermitteln, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass es über vierzig Jahre nach Verab-
schiedung der Erklärung noch immer eine Reihe von Gebieten ohne Selbstregierung gibt, 

 in Anerkennung der maßgeblichen Erfolge, die die internationale Gemeinschaft im 
Hinblick auf die Beseitigung des Kolonialismus im Einklang mit der Erklärung erzielt hat, 
und sich dessen bewusst, wie wichtig es ist, dass die Erklärung unter Berücksichtigung des 
von den Vereinten Nationen gesetzten Ziels der Beseitigung des Kolonialismus bis zum 
Jahr 2010 und des Aktionsplans der Zweiten Internationalen Dekade für die Beseitigung des 
Kolonialismus2 auch weiterhin wirksam verwirklicht wird, 

 Kenntnis nehmend von den positiven Entwicklungen im Hinblick auf die Verfassung, 
die in einigen Gebieten ohne Selbstregierung eingetreten sind und über die die 
Generalversammlung informiert wurde, gleichzeitig jedoch anerkennend, dass die von der 
Bevölkerung der Gebiete bekundeten Selbstbestimmungswünsche im Einklang mit der 
Praxis gemäß der Charta anerkannt werden müssen, 

 in der Erkenntnis, dass es im Entkolonialisierungsprozess keine Alternative zur 
Anwendung des Grundsatzes der Selbstbestimmung gibt, der von der Generalversammlung 
in ihren Resolutionen 1514 (XV), 1541 (XV) und anderen Resolutionen verkündet wurde, 

 unter Begrüßung der erklärten Haltung der Regierung des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland, wonach sie weiterhin ihre Verpflichtungen aus der Charta 
ernst nimmt, in den abhängigen Gebieten die Selbstregierung zu entwickeln und in Zusam-
menarbeit mit den gewählten Lokalregierungen sicherzustellen, dass die Verfassungsord-
nung der Hoheitsgebiete nach wie vor den Wünschen der Bevölkerung entspricht, sowie 
ihrer nachdrücklichen Feststellung, dass es letztlich Sache der Bevölkerung der Hoheits-
gebiete ist, über ihren zukünftigen Status zu entscheiden, 

 sowie unter Begrüßung der erklärten Haltung der Regierung der Vereinigten Staaten 
von Amerika, wonach sie die Grundsätze der Entkolonialisierung uneingeschränkt 
unterstützt und ihre Verpflichtungen aus der Charta ernst nimmt, das Wohl der Bewohner 
der unter der Verwaltung der Vereinigten Staaten stehenden Gebiete so weit wie möglich zu 
fördern, 

 in Kenntnis der besonderen Gegebenheiten eines jeden Hoheitsgebiets in Bezug auf 
seine geografische Lage und seine wirtschaftlichen Verhältnisse sowie eingedenk dessen, 
dass die Förderung der wirtschaftlichen Stabilität und die weitere Diversifizierung und 
Stärkung der Volkswirtschaften der jeweiligen Hoheitsgebiete eine vordringliche 
Notwendigkeit ist, 

 sich dessen bewusst, dass die Hoheitsgebiete für Naturkatastrophen und die 
Zerstörung der Umwelt besonders anfällig sind, und in diesem Zusammenhang eingedenk 
der Aktionsprogramme der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung3, der Weltkonferenz für Katastrophenvorbeugung4, der Weltkonferenz über die 

_______________ 
2 A/56/61, Anhang. 
3 Siehe Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 
June 1992 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resoluti-
ons adopted by the Conference. 
4 Siehe A/CONF.172/9, Kap. I. 
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nachhaltige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern5, der 
Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung6, der Konferenz der 
Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II)7 und anderer einschlägiger 
Weltkonferenzen, 

 im Bewusstsein dessen, wie nützlich die Mitwirkung ernannter und gewählter 
Vertreter der Hoheitsgebiete an der Arbeit des Sonderausschusses sowohl für die 
Hoheitsgebiete selbst als auch für den Sonderausschuss ist, 

 überzeugt, dass die Entwicklung des künftigen politischen Status der Hoheitsgebiete 
sich auch weiterhin an den Wünschen und Bestrebungen ihrer Bevölkerung orientieren 
sollte und dass Referenden, freien und fairen Wahlen und anderen Formen der 
Volksbefragung eine wichtige Rolle zukommt, wenn es darum geht, über die Wünsche und 
Bestrebungen der Bevölkerung Aufschluss zu erhalten, 

 sowie überzeugt, dass alle Verhandlungen über die Festlegung des Status eines 
Hoheitsgebiets unter aktiver Einbeziehung und Mitwirkung der Bevölkerung dieses 
Hoheitsgebiets stattfinden müssen und dass die Auffassungen der Völker der Gebiete ohne 
Selbstregierung betreffend ihr Recht auf Selbstbestimmung in jedem Einzelfall unter der 
Aufsicht der Vereinten Nationen ermittelt werden sollten, 

 anerkennend, dass alle verfügbaren Selbstbestimmungsoptionen der Hoheitsgebiete 
zulässig sind, sofern sie den frei geäußerten Wünschen der betreffenden Bevölkerung 
entsprechen und mit den in den Resolutionen 1514 (XV), 1541 (XV) und in anderen 
Resolutionen der Generalversammlung klar definierten Grundsätzen im Einklang stehen, 

 eingedenk dessen, dass Besuchsdelegationen der Vereinten Nationen ein wirksames 
Mittel sind, um sich von der Lage in den Hoheitsgebieten ein Bild zu verschaffen, und die 
Auffassung vertretend, dass die Möglichkeit im Auge behalten werden sollte, zu gegebener 
Zeit im Benehmen mit der jeweiligen Verwaltungsmacht weitere Besuchsdelegationen in 
die Hoheitsgebiete zu entsenden, 

 sowie eingedenk dessen, dass die Abhaltung eines Pazifischen Regionalseminars in 
Nadi (Fidschi) vom 14. bis 16. Mai 2002 es dem Sonderausschuss ermöglichte, die 
Auffassungen der Vertreter der Hoheitsgebiete sowie der Regierungen und Organisationen 
der Region zu hören, mit dem Ziel, die politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Gegebenheiten in den Hoheitsgebieten zu überprüfen, 

 ferner eingedenk dessen, wie wichtig es ist, dass die Verwaltungsmächte den 
Sonderausschuss über die Wünsche und Bestrebungen der Einwohner der Hoheitsgebiete in 
Kenntnis setzen und dass ihm aus anderen geeigneten Quellen, so auch von den Vertretern 
der Hoheitsgebiete, entsprechende Informationen zugehen, damit der Ausschuss den 
politischen Status der Einwohner der Hoheitsgebiete besser verstehen und sein Mandat 
wirksam erfüllen kann, 

 in der Erkenntnis, dass der Sonderausschuss aktiv tätig werden und eine 
Aufklärungskampagne in die Wege leiten muss, die die Völker der Hoheitsgebiete dabei 
unterstützen soll, ein besseres Verständnis der Selbstbestimmungsoptionen zu erlangen, 

_______________ 
5 Siehe Report of the Global Conference on the Sustainable Development of Small Island Developing States, 
Bridgetown, Barbados, 25 April-6 May 1994 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.94.I.18 
und Korrigenda), Kap. I. 
6 Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5-13 September 1994 
(Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage. 
7 Report of the United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II), Istanbul, 3-14 June 1996 
(Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.97.IV.6), Kap. I, Resolution 1, Anlage II. 
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 in diesem Zusammenhang eingedenk dessen, dass der Sonderausschuss die Abhaltung 
von Regionalseminaren in der karibischen und pazifischen Region und am Amtssitz sowie 
an anderen Tagungsorten unter aktiver Beteiligung von Vertretern der Gebiete ohne 
Selbstregierung als ein nützliches Mittel betrachtet, das ihm hilft, seinen Auftrag zu 
erfüllen, und dass der regionale Charakter der Seminare, die abwechselnd in der karibischen 
und in der pazifischen Region stattfinden, ein entscheidender Faktor für ihren Erfolg ist, 
gleichzeitig jedoch anerkennend, dass die Rolle dieser Seminare im Rahmen eines 
Programms der Vereinten Nationen zur Feststellung des politischen Status der 
Hoheitsgebiete überprüft werden muss, 

 sowie eingedenk dessen, dass manche Hoheitsgebiete seit langem keine 
Besuchsdelegationen der Vereinten Nationen mehr empfangen haben und dass in einige 
Hoheitsgebiete überhaupt keine Besuchsdelegationen entsandt wurden, 

 mit Genugtuung über den Beitrag, den die Sonderorganisationen und andere 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere das 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, und regionale Institutionen, wie 
beispielsweise die Karibische Entwicklungsbank, die Karibische Gemeinschaft, die 
Organisation der ostkaribischen Staaten, das Pazifikinsel-Forum und die Einrichtungen des 
Rates der Regionalorganisationen im Pazifik zur Entwicklung einiger Hoheitsgebiete 
geleistet haben, 

 feststellend, dass einige Gebietsregierungen Anstrengungen unternommen haben, um 
den strengsten Normen der Finanzaufsicht zu genügen, sowie feststellend, dass einige 
Gebietsregierungen ihre Besorgnis darüber geäußert haben, dass der in dieser Frage 
zwischen ihnen und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
geführte Dialog unzureichend ist, 

 besorgt darüber, dass sich das Wirtschaftswachstum in vielen Gebieten ohne 
Selbstregierung im Jahr 2001 verlangsamt hat, insbesondere im Tourismus- und Bausektor, 

 unter Hinweis auf die kontinuierlichen Anstrengungen, die der Sonderausschuss zur 
kritischen Überprüfung seiner Arbeit unternimmt, um im Hinblick auf die Erreichung seiner 
mandatsmäßigen Ziele geeignete und konstruktive Empfehlungen vorzulegen und 
entsprechende Beschlüsse zu fassen, 

 1. bekräftigt das unveräußerliche Recht der Völker der Hoheitsgebiete auf 
Selbstbestimmung, namentlich, wenn sie dies wünschen, auf Unabhängigkeit, gemäß der 
Charta der Vereinten Nationen und der Resolution 1514 (XV) der Generalversammlung mit 
der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker; 

 2. bekräftigt außerdem, dass es letztlich Sache der Bevölkerung dieser 
Hoheitsgebiete selbst ist, ihren künftigen politischen Status im Einklang mit den 
diesbezüglichen Bestimmungen der Charta, der Erklärung und den einschlägigen 
Resolutionen der Generalversammlung frei zu bestimmen, und fordert die 
Verwaltungsmächte in diesem Zusammenhang auf, gemeinsam mit den Gebietsregierungen 
politische Bildungsprogramme in den Hoheitsgebieten zu erleichtern, um die Bevölkerung 
über ihr Recht auf Selbstbestimmung in Übereinstimmung mit den in der Resolution 1541 
(XV) der Generalversammlung klar umrissenen legitimen Möglichkeiten hinsichtlich ihres 
politischen Status aufzuklären; 

 3. bekräftigt ferner, dass es im Entkolonialisierungsprozess keine Alternative zum 
Grundsatz der Selbstbestimmung gibt, die auch ein grundlegendes Menschenrecht ist; 

 4. ersucht die Verwaltungsmächte, dem Generalsekretär die Informationen nach 
Artikel 73 Buchstabe e der Charta sowie weitere aktualisierte Informationen und Berichte 
zu übermitteln, darunter auch Berichte über die im Wege fairer und freier Referenden und 
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anderer Formen der Volksbefragung geäußerten Wünsche und Bestrebungen der Einwohner 
der Hoheitsgebiete hinsichtlich ihres künftigen politischen Status sowie die Ergebnisse 
eines jeden demokratischen und mit der Praxis gemäß der Charta im Einklang stehenden 
Prozesses, in dem der klare, aus freien Stücken und in voller Sachkenntnis geäußerte 
Wunsch der Bevölkerung zum Ausdruck kommt, den bestehenden Status des Gebiets zu 
verändern; 

 5. betont, wie wichtig es ist, dass die Generalversammlung über die Auffassungen 
und Wünsche der Bevölkerung der Hoheitsgebiete in Kenntnis gesetzt wird und dass sie ihr 
Verständnis ihrer Lebensbedingungen vertiefen kann; 

 6. bekräftigt, dass zu gegebener Zeit und im Benehmen mit den 
Verwaltungsmächten in die Hoheitsgebiete entsandte Besuchsdelegationen der Vereinten 
Nationen ein wirksames Mittel sind, um sich ein Bild von der Lage in den Hoheitsgebieten 
zu verschaffen, und ersucht die Verwaltungsmächte und die gewählten Volksvertreter in den 
Hoheitsgebieten, dem Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung 
über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker in dieser Hinsicht 
behilflich zu sein; 

 7. bekräftigt außerdem die den Verwaltungsmächten nach der Charta obliegende 
Verantwortung, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Hoheitsgebiete zu fördern 
und ihre kulturelle Identität zu erhalten, und empfiehlt, der Stärkung und Diversifizierung 
ihrer Volkswirtschaften im Benehmen mit der jeweiligen Gebietsregierung auch weiterhin 
Vorrang einzuräumen; 

 8. ersucht die Verwaltungsmächte, im Benehmen mit der Bevölkerung der 
Hoheitsgebiete alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Umwelt der ihrer 
Verwaltung unterstehenden Hoheitsgebiete vor jeglicher Zerstörung zu schützen und zu 
erhalten, und ersucht die zuständigen Sonderorganisationen, die Umweltbedingungen in 
diesen Hoheitsgebieten auch weiterhin zu überwachen; 

 9. fordert die Verwaltungsmächte auf, in Zusammenarbeit mit der jeweiligen 
Gebietsregierung auch weiterhin alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die 
Probleme im Zusammenhang mit dem Drogenhandel, der Geldwäsche und anderen 
strafbaren Handlungen zu bekämpfen; 

 10. nimmt Kenntnis von den Kooperationsbemühungen, die einige Gebiete ohne 
Selbstregierung zur Bekämpfung des Problems unerlaubter Drogen unternehmen und bei 
denen das Hauptgewicht auf der Nachfragesenkung, der Aufklärung, der Behandlung und 
rechtlichen Fragen liegt;  

 11. stellt mit Besorgnis fest, dass der Aktionsplan für die erste Internationale 
Dekade für die Beseitigung des Kolonialismus8 bis zum Jahr 2000 nicht voll umgesetzt 
wurde, und betont, wie wichtig es ist, den Aktionsplan für die zweite Dekade2 umzusetzen, 
insbesondere durch die Ausarbeitung individueller Arbeitsprogramme zur 
Entkolonialisierung eines jeden Gebiets ohne Selbstregierung, die regelmäßige Analysen für 
jedes Hoheitsgebiet sowie eine Überprüfung der Auswirkungen der wirtschaftlichen und 
sozialen Lage auf die verfassungsmäßige und politische Weiterentwicklung der 
Hoheitsgebiete umfassen;  

 12. fordert die Verwaltungsmächte auf, vor der achtundfünfzigsten Tagung der 
Generalversammlung mit dem Sonderausschuss einen konstruktiven Dialog aufzunehmen, 
um einen Rahmen für die Anwendung von Artikel 73 Buchstabe e der Charta und die 
Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
und Völker für den Zeitraum 2001-2010 zu erarbeiten; 
_______________ 
8 Siehe A/46/634/Rev.1 und Corr.1, Anhang. 
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 13. nimmt Kenntnis von den besonderen Umständen, die in den betreffenden 
Hoheitsgebieten herrschen, und unterstützt die politische Entwicklung hin zur 
Selbstbestimmung in diesen Gebieten; 

 14. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, zu den Bemühungen der 
Vereinten Nationen beizutragen, das 21. Jahrhundert in einer vom Kolonialismus freien 
Welt zu beginnen, und fordert sie auf, den Sonderausschuss bei seinen Bemühungen um die 
Verwirklichung dieses hehren Ziels auch weiterhin voll zu unterstützen; 

 15. bittet die Sonderorganisationen und die anderen Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, alle erforderlichen Maßnahmen in die Wege zu leiten beziehungsweise 
fortzusetzen, um den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt der Hoheitsgebiete zu 
beschleunigen, und fordert zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen dem 
Sonderausschuss und dem Wirtschafts- und Sozialrat bei der Förderung der Gewährung von 
Hilfe an die Hoheitsgebiete auf; 

 16. stellt fest, dass einige Gebiete ohne Selbstregierung ihre Besorgnis über die von 
einer Verwaltungsmacht gegen den Willen der Hoheitsgebiete angewandten Verfahren zum 
Ausdruck gebracht haben, namentlich die Änderung oder den Erlass von Gesetzen für die 
Hoheitsgebiete durch Verordnungen, wobei jedoch anerkannt wird, dass diese Verordnungen 
für die Erfüllung der internationalen vertraglichen Verpflichtungen der Verwaltungsmacht 
erforderlich waren;  

 17. nimmt Kenntnis von den Erklärungen der gewählten Vertreter der betreffenden 
Hoheitsgebiete, in denen sie ihre Bereitschaft betonten, bei allen internationalen 
Anstrengungen zur Verhütung des Missbrauchs des internationalen Finanzsystems zu 
kooperieren und ein ordnungspolitisches Umfeld mit hochgradig selektiven 
Lizenzvergabeverfahren, robusten Aufsichtspraktiken und bewährten Mechanismen zur 
Bekämpfung der Geldwäsche zu fördern; 

 18. fordert einen verstärkten und konstruktiven Dialog zwischen der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und den Regierungen der 
betreffenden Hoheitsgebiete, mit dem Ziel, den strengsten Normen der Finanzaufsicht zu 
genügen, und ersucht die Verwaltungsmächte, diese Hoheitsgebiete in dieser Angelegenheit 
zu unterstützen; 

 19. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung über die Durchführung 
der seit der Verkündung der Internationalen Dekade für die Beseitigung des Kolonialismus 
verabschiedeten Resolutionen betreffend die Entkolonialisierung Bericht zu erstatten; 

 20. ersucht den Sonderausschuss, die Prüfung der Frage der kleinen Hoheitsgebiete 
fortzusetzen und der Generalversammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung darüber 
Bericht zu erstatten und dabei Empfehlungen zu der Frage vorzulegen, wie den Völkern der 
Hoheitsgebiete in geeigneter Weise bei der Ausübung ihres Rechts auf Selbstbestimmung 
geholfen werden kann. 

73. Plenarsitzung 
11. Dezember 2002 
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B 

EINZELNE HOHEITSGEBIETE 

 Die Generalversammlung, 

 Bezug nehmend auf die Resolution A, 

I 

Amerikanisch-Samoa 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht der Verwaltungsmacht, wonach die Mehrheit der 
führenden Politiker Amerikanisch-Samoas mit dem derzeitigen Verhältnis des 
Hoheitsgebiets zu den Vereinigten Staaten von Amerika zufrieden ist, 

 feststellend, dass die führenden Politiker Amerikanisch-Samoas, einschließlich des 
Gouverneurs und des Vizegouverneurs, von der Bevölkerung im Wege freier und fairer 
Wahlen gewählt werden und dass die im Jahr 2000 in dem Hoheitsgebiet abgehaltenen 
allgemeinen Wahlen die Wiederwahl des amtierenden Gouverneurs und Vizegouverneurs 
zum Ergebnis hatten, 

 mit Interesse Kenntnis nehmend von der Erklärung über den politischen Status 
Amerikanisch-Samoas, die der Vizegouverneur Amerikanisch-Samoas auf dem vom 14. bis 
16. Mai 2002 in Nadi (Fidschi) abgehaltenen Pazifischen Regionalseminar abgegeben hat9, 

 feststellend, dass die Regierung des Hoheitsgebiets nach wie vor finanzielle und 
haushaltstechnische Probleme sowie interne Kontrollprobleme hat, dass sie aber vor kurzem 
Maßnahmen ergriffen hat, um die Einnahmen zu erhöhen und die Regierungsausgaben zu 
senken, 

 sowie feststellend, dass es dem Hoheitsgebiet, ähnlich wie anderen isolierten 
Gemeinwesen mit begrenzten Mitteln, nach wie vor an angemessenen medizinischen 
Einrichtungen und anderen Infrastruktureinrichtungen mangelt, 

 sich der Anstrengungen bewusst, die die Regierung des Hoheitsgebiets unternimmt, 
um die Ausgaben einzudämmen und zu reduzieren und gleichzeitig ihr Programm zum 
Ausbau und zur Diversifizierung der einheimischen Wirtschaft weiterzuführen, 

 1. ersucht die Verwaltungsmacht, unter Berücksichtigung der im Wege eines 
demokratischen Prozesses ermittelten Auffassungen der Bevölkerung des Hoheitsgebiets 
den Generalsekretär über die Wünsche und Bestrebungen der Bevölkerung hinsichtlich 
ihres künftigen politischen Status unterrichtet zu halten; 

 2. stellt fest, dass laut Bestimmung des Innenministeriums der Vereinigten Staaten 
von Amerika der Innenminister die Verwaltungshoheit über Amerikanisch-Samoa hat; 

 3. nimmt mit Interesse Kenntnis von der Erklärung, die der Delegierte des 
Hoheitsgebiets im Kongress der Vereinigten Staaten auf dem vom 23. bis 25. Mai 2001 in 
Havanna abgehaltenen Karibischen Regionalseminar10 abgab und in der er mitteilte, dass 
ihm nicht bekannt war, dass die Verwaltungsmacht Amerikanisch-Samoa für eine 
Überprüfung nach der informellen Methode der Einzelfallprüfung ausgewählt hatte, die von 

_______________ 
9 Siehe A/57/23 (Teil I), Kap. II, Anhang, Ziffer 31. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles 
Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste Tagung, Beilage 23. 
10 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste Tagung, Beilage 23 (A/56/23), 
Kap. II, Anhang, Ziffer 31. 
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dem Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker und der Verwaltungsmacht 
angenommen worden war; 

 4. fordert die Verwaltungsmacht auf, der Gebietsregierung auch weiterhin bei der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Hoheitsgebiets, namentlich bei Maßnahmen 
zur Wiederherstellung von Kapazitäten im Bereich des Finanzmanagements und zur 
Stärkung ihrer sonstigen Regierungsaufgaben, behilflich zu sein; 

 5. begrüßt es, dass der Gouverneur Amerikanisch-Samoas den Sonderausschuss 
eingeladen hat, eine Besuchsdelegation in das Hoheitsgebiet zu entsenden; 

II 

Anguilla 

 sich dessen bewusst, dass sich sowohl die Regierung Anguillas als auch die 
Verwaltungsmacht im Rahmen des Strategischen Landesprogramms für die Jahre 2000-
2003 zu einer neuen Politik des verstärkten Dialogs und der engeren Partnerschaft 
verpflichtet haben, 

 im Bewusstsein der Anstrengungen, die die Regierung Anguillas unternimmt, um das 
Hoheitsgebiet weiter zu einem bestandfähigen Offshore-Zentrum und einem gut geregelten 
Finanzzentrum für Investoren auszubauen, indem sie moderne gesellschafts-, treuhand- und 
versicherungsrechtliche Vorschriften erlässt und das Handelsregister auf Computer umstellt, 

 feststellend, dass es der fortgesetzten Zusammenarbeit zwischen der 
Verwaltungsmacht und der Gebietsregierung bedarf, um die Probleme des Drogenhandels 
und der Geldwäsche anzugehen, 

 1. ersucht die Verwaltungsmacht, unter Berücksichtigung der im Wege eines 
demokratischen Prozesses ermittelten Auffassungen der Bevölkerung des Hoheitsgebiets 
den Generalsekretär über die Wünsche und Bestrebungen der Bevölkerung hinsichtlich 
ihres künftigen politischen Status unterrichtet zu halten; 

 2. fordert die Verwaltungsmacht und alle Staaten, Organisationen und Organe der 
Vereinten Nationen auf, dem Hoheitsgebiet auch künftig bei seiner sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung behilflich zu sein; 

 3. begrüßt den verlängerten Landeskooperationsrahmen des 
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen für den Zeitraum 1997-1999, der 
gegenwärtig nach Konsultationen mit der Gebietsregierung und den 
Hauptentwicklungspartnern im System der Vereinten Nationen und der Gebergemeinschaft 
umgesetzt wird, und begrüßt es außerdem, dass das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen das Hoheitsgebiet in seinen subregionalen Kooperationsrahmen für die 
Mitgliedstaaten der Organisation der ostkaribischen Staaten und Barbados einbezogen hat; 

 4. nimmt Kenntnis von der Feststellung der Karibischen Entwicklungsbank in 
ihrem Bericht von 2000 über das Hoheitsgebiet, dass sich das Wachstum infolge der durch 
den Hurrikan "Lenny" verursachten Schäden von 7,5 Prozent im Jahr 1999 auf 1 Prozent im 
Jahr 2000 verlangsamt hat, dass der Tourismus, der den größten Beitrag zum 
Bruttoinlandsprodukt leistet, nach der Schließung mehrerer Hotels Einbußen erlitten hat, 
was sich negativ auf die Beschäftigungssituation ausgewirkt hat, dass die Beendigung der 
Durchfuhr von Aluminium nach Europa die Regierungseinnahmen schwinden ließ, dass 
jedoch angesichts der zu erwartenden Erholung im Tourismussektor mittelfristig weiterhin 
günstige Wachstumsaussichten bestehen; 



 A/RES/57/138 A-B 

 9

 5. nimmt davon Kenntnis, dass die Karibische Entwicklungsbank in ihrer Studie 
"International and regional economic background in 2001 and prospects" (Die 
internationale und regionale Wirtschaftslage im Jahr 2001 und die weiteren Aussichten) 
festgestellt hat, dass das Hoheitsgebiet 2001 eine verbesserte Wirtschaftsleistung mit einer 
Wachstumsrate von 2 Prozent erzielte und sich damit von dem Abschwung auf Grund der 
durch den Hurrikan verursachten Schäden erholte; 

 6. begrüßt die Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen der Karibischen 
Entwicklungsbank und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland über die 
Durchführung einer Armutsbewertung für das Hoheitsgebiet; 

 7. begrüßt außerdem die Einleitung des Verfassungsreformprozesses, bei dem der 
Schwerpunkt auf der Öffentlichkeitsarbeit und der Aufklärung liegt und der ein 
partizipatorisches Umfeld schaffen soll, in dem Änderungen der in dem Hoheitsgebiet 
geltenden Verfassung ausgearbeitet und der Verwaltungsmacht empfohlen werden können, 
entsprechend den von der Verwaltungsmacht in ihrem Weißbuch "Partnerschaft für 
Fortschritt und Wohlstand: Großbritannien und die Überseegebiete"11 abgegebenen 
Empfehlungen; 

 8. begrüßt ferner, dass im Juni 2002 im Hoheitsgebiet die fünfunddreißigste 
Tagung der Behörde der Organisation der ostkaribischen Staaten abgehalten wurde, der das 
Hoheitsgebiet als assoziiertes Mitglied angehört;  

III 

Bermuda 

 in Anbetracht der Ergebnisse des am 16. August 1995 abgehaltenen 
Unabhängigkeitsreferendums sowie im Bewusstsein der unterschiedlichen Standpunkte der 
politischen Parteien des Hoheitsgebiets betreffend den künftigen Status des Hoheitsgebiets, 

 sowie in Anbetracht der Gespräche zwischen dem Hoheitsgebiet und der 
Verwaltungsmacht über interne Verfassungsänderungen, 

 1. ersucht die Verwaltungsmacht, unter Berücksichtigung der im Wege eines 
demokratischen Prozesses ermittelten Auffassungen der Bevölkerung des Hoheitsgebiets 
den Generalsekretär über die Wünsche und Bestrebungen der Bevölkerung hinsichtlich 
ihres künftigen politischen Status unterrichtet zu halten; 

 2. fordert die Verwaltungsmacht auf, sich weiter mit dem Hoheitsgebiet für seine 
sozioökonomische Entwicklung einzusetzen; 

 3. begrüßt die im Juni 2002 zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika, dem 
Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland und dem Hoheitsgebiet erzielte 
Übereinkunft über die förmliche Übergabe des von den ehemaligen Militärstützpunkten 
genutzten Grund und Bodens an die Gebietsregierung sowie die Bereitstellung von Finanz-
mitteln zur Behebung einiger Umweltprobleme; 

 4. begrüßt außerdem, dass das Hoheitsgebiet der Karibischen Gemeinschaft als as-
soziiertes Mitglied beigetreten ist;  

IV 

Britische Jungferninseln 

 in Anbetracht der letzten Überprüfung der Verfassung des Hoheitsgebiets, die von der 
Verwaltungsmacht im Zeitraum 1993-1994 durchgeführt wurde, sowie des Inkrafttretens der 

_______________ 
11 A/AC.109/1999/1 und Corr.1, Anhang. 
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geänderten Verfassung und der von der Gebietsregierung vorgenommenen Einsetzung eines 
Ausschusses zur Bewertung der Auswirkungen der Unabhängigkeit auf die Umsetzung ei-
ner Empfehlung der Überprüfung von 1993, 

 sowie in Anbetracht der Ergebnisse der im Zeitraum 1993-1994 durchgeführten Über-
prüfung der Verfassung, die klar ergeben hat, dass der verfassungsgemäß im Wege eines Re-
ferendums zum Ausdruck gebrachte Wunsch der Bevölkerung eine Vorbedingung für die 
Unabhängigkeit sein muss, 

 Kenntnis nehmend von dem im März 2002 vom Legislativrat verabschiedeten Antrag 
mit der Aufforderung an die Verwaltungsmacht, eine Kommission zur Überprüfung der Ver-
fassung einzusetzen, mit dem Ziel, sie zu modernisieren, wobei der Schaffung eines sechs-
ten Ministerpostens, dem Stand des "Zugehörigkeitsstatus" des Hoheitsgebiets und der 
Übertragung von Machtbefugnissen von dem Vertreter der Verwaltungsmacht an die ge-
wählte Regierung besondere Aufmerksamkeit zu schenken ist,  

 feststellend, dass sich das Hoheitsgebiet weiter zu einem der führenden Offshore-
Finanzzentren der Welt entwickelt und dass der Sektor der Finanzdienstleistungen zum 
Eckpfeiler des alljährlichen Regierungshaushalts wird, da er über 50 Prozent der 
Regierungseinnahmen erzeugt, und Kenntnis nehmend von der Einrichtung der 
Kommission für Finanzdienstleistungen, 

 sowie feststellend, dass es der fortgesetzten Zusammenarbeit zwischen der 
Verwaltungsmacht und der Gebietsregierung bedarf, um den Drogenhandel und die 
Geldwäsche zu bekämpfen, und davon Kenntnis nehmend, dass das Hoheitsgebiet im 
Januar 2002 eine Tagung der Konferenz der britischen Überseegebiete zur 
Drogenbekämpfung ausgerichtet hat,  

 ferner feststellend, dass das Hoheitsgebiet am 11. Mai 2002 in Tortola den jährlichen 
Tag der Freundschaft zwischen den Britischen Jungferninseln und den Amerikanischen 
Jungferninseln im Rahmen offizieller Feierlichkeiten begangen hat, 

 1. ersucht die Verwaltungsmacht, unter Berücksichtigung der im Wege eines 
demokratischen Prozesses ermittelten Auffassungen der Bevölkerung des Hoheitsgebiets 
den Generalsekretär über die Wünsche und Bestrebungen der Bevölkerung hinsichtlich 
ihres künftigen politischen Status unterrichtet zu halten; 

 2. ersucht die Verwaltungsmacht, die Sonderorganisationen und die anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und alle Finanzinstitutionen, dem 
Hoheitsgebiet auch weiterhin bei seiner sozioökonomischen Entwicklung und bei der 
Erschließung seiner Humanressourcen behilflich zu sein und dabei zu beachten, dass das 
Hoheitsgebiet für externe Faktoren anfällig ist; 

 3. nimmt davon Kenntnis, dass der Legislativrat des Hoheitsgebiets das Gesetz 
über die Abschaffung der körperlichen Züchtigung (2000) verabschiedet und so der Aus-
übung einer solchen Gewalt durch Gerichte oder sonstige Behörden ein Ende gesetzt hat; 

 4. begrüßt den Abschluss des Baus des Flughafengebäudes, der das größte 
Investitionsprojekt der Regierung war; 

 5. begrüßt außerdem, dass im Jahr 2001 im Hoheitsgebiet ein Gipfeltreffen der 
gewählten Führer der karibischen Hoheitsgebiete abgehalten wurde, auf dem Fragen in den 
Bereichen Verfassung, Regierungs- und Verwaltungsführung, Einwanderung und 
Staatsangehörigkeit, Menschenrechte, soziale Entwicklung, Zivilluftfahrt und Flugsicherheit 
sowie Umwelt behandelt wurden;   

V 
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Kaimaninseln 

 Kenntnis nehmend von der erstmaligen Bildung einer politischen Partei im 
Hoheitsgebiet sowie von dem darauf folgenden Regierungswechsel im November 2001,   

 im Bewusstsein dessen, dass das Hoheitsgebiet über eines der höchsten Pro-Kopf-
Einkommen der Region und ein stabiles politisches Umfeld verfügt und praktisch keine 
Arbeitslosigkeit kennt, 

 Kenntnis nehmend von den Maßnahmen der Gebietsregierung zur Durchführung ihres 
Programms zur vermehrten Einstellung von einheimischem Personal mit dem Ziel, die 
stärkere Mitwirkung der örtlichen Bevölkerung am Entscheidungsprozess auf den 
Kaimaninseln zu fördern, 

 mit Besorgnis feststellend, dass das Hoheitsgebiet durch den Drogenhandel, die 
Geldwäsche und damit zusammenhängende Aktivitäten gefährdet ist, und Kenntnis 
nehmend von den Gegenmaßnahmen, welche die Behörden in Bezug auf diese Probleme 
ergriffen haben,  

 sowie in Anbetracht dessen, dass das Hoheitsgebiet heute eines der führenden 
Offshore-Finanzzentren der Welt ist, 

 ferner in Anbetracht dessen, dass der Legislativrat der Kaimaninseln den 
Entwicklungsplan "Vision 2008" des Hoheitsgebiets gebilligt hat, der darauf gerichtet ist, 
eine mit den Zielen und Wertvorstellungen der Einwohner der Kaimaninseln vereinbare 
Entwicklung zu fördern, 

 erfreut darüber, dass im September 2001 das Karibische Symposium über die 
Menschenrechte in der Gegenwart in dem Hoheitsgebiet abgehalten wurde, 

 1. ersucht die Verwaltungsmacht, unter Berücksichtigung der im Wege eines 
demokratischen Prozesses ermittelten Auffassungen der Bevölkerung des Hoheitsgebiets 
den Generalsekretär über die Wünsche und Bestrebungen der Bevölkerung hinsichtlich 
ihres künftigen politischen Status unterrichtet zu halten; 

 2. nimmt davon Kenntnis, dass der Legislativrat 2001 ein Referendumsgesetz 
verabschiedet hat, das bestätigt, dass die Wahlbevölkerung nur durch ein Referendum ein 
klares Urteil über eine konkrete Frage von unmittelbarer Bedeutung abgeben kann und dass 
die Verfassung der Kaimaninseln nur durch ein Referendum geändert werden kann; 

 3. ersucht die Verwaltungsmacht, die Sonderorganisationen und die anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, der Gebietsregierung auch weiterhin 
das Fachwissen zur Verfügung zu stellen, das sie benötigt, um ihre sozioökonomischen 
Ziele verwirklichen zu können; 

 4. ersucht die Verwaltungsmacht, im Benehmen mit der Gebietsregierung die 
Ausweitung des laufenden Programms zur Beschaffung von Arbeitsplätzen für die 
einheimische Bevölkerung, insbesondere in Entscheidungspositionen, auch weiterhin zu 
erleichtern; 

 5. begrüßt die Umsetzung des für das Hoheitsgebiet erstellten 
Landeskooperationsrahmens des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, mit 
dessen Hilfe die Entwicklungsprioritäten des Landes und die von den Vereinten Nationen 
benötigte Hilfe ermittelt werden sollen; 

 6. stellt fest, dass sich die Verlangsamung der Weltwirtschaft negativ auf die 
Wirtschaft des Hoheitsgebiets auswirkt und dass die neue Regierung entschlossen ist, die 
Wirtschaftsstrukturen zu modernisieren und die Durchführung ihrer Initiative im Bereich 
des Finanzmanagements zu beschleunigen; 
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 7. begrüßt es, dass das Hoheitsgebiet der Karibischen Gemeinschaft als 
assoziiertes Mitglied beigetreten ist;  

 8. begrüßt außerdem die Fertigstellung des Berichts der Kommission zur 
Überprüfung der Verfassung, die eine umfassende Überprüfung der derzeitigen Verfassung 
durchführte und  nach öffentlichen Gesprächen mit Gemeinschaftsgruppen und 
Einzelpersonen Änderungsvorschläge ausarbeitete, entsprechend den Empfehlungen der 
Verwaltungsmacht in ihrem Weißbuch "Partnerschaft für Fortschritt und Wohlstand: 
Großbritannien und die Überseegebiete"11; 

VI 

Guam 

 daran erinnernd, dass die registrierten und wahlberechtigten Wähler von Guam in 
einem 1987 abgehaltenen Referendum den Entwurf eines Gesetzes zur Konstituierung eines 
Freistaats Guam gebilligt haben, mit dem ein neuer Rahmen für die Beziehungen zwischen 
dem Hoheitsgebiet und der Verwaltungsmacht geschaffen werden soll, der ein größeres Maß 
an interner Selbstregierung Guams vorsieht und das Recht des Volkes der Chamorro von 
Guam auf Selbstbestimmung für das Hoheitsgebiet anerkennt, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960 mit der 
Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie 
auf alle die Gebiete ohne Selbstregierung betreffenden Resolutionen und Beschlüsse der 
Vereinten Nationen, insbesondere die Resolutionen 56/72 A und B der Generalversammlung 
vom 10. Dezember 2001, 

 sowie unter Hinweis auf die Anträge der gewählten Vertreter und nichtstaatlichen 
Organisationen des Hoheitsgebiets dahin gehend, bis zur Selbstbestimmung des Volkes der 
Chamorro und unter Berücksichtigung seiner legitimen Rechte und Interessen Guam nicht 
von der Liste der Gebiete ohne Selbstregierung zu streichen, mit denen der Sonderausschuss 
befasst ist, 

 sich dessen bewusst, dass die Verwaltungsmacht und die Gebietsregierung nicht 
länger über den Entwurf eines Gesetzes zur Konstituierung eines Freistaats Guam 
verhandeln und dass Guam einen Prozess für ein Selbstbestimmungsreferendum der 
wahlberechtigten Wähler der Chamorro in Gang gesetzt hat, 

 in Kenntnis dessen, dass die Verwaltungsmacht ihr Programm zur Übereignung von 
überschüssigem, in Bundesbesitz befindlichem Grund und Boden an die Regierung von 
Guam weiter durchführt, 

 feststellend, dass die Bevölkerung des Hoheitsgebiets eine Reform des Programms der 
Verwaltungsmacht hinsichtlich der vollständigen, bedingungslosen und raschen 
Übereignung von Grundeigentum an das Volk von Guam gefordert hat, 

 im Bewusstsein dessen, dass die Einwanderung nach Guam dazu geführt hat, dass die 
indigene Bevölkerung, die Chamorro, in ihrer eigenen Heimat zur Minderheit geworden ist, 

 sowie im Bewusstsein der Möglichkeiten zur Diversifizierung und Entwicklung der 
Wirtschaft von Guam durch kommerzielle Fischerei und Landwirtschaft und andere 
tragfähige Tätigkeiten, 

 Kenntnis nehmend von der geplanten Schließung und Verlegung von vier 
Einrichtungen der Marine der Vereinigten Staaten auf Guam sowie von dem Ersuchen um 
die Festlegung eines Übergangszeitraums, in dem einige der geschlossenen Einrichtungen 
für die kommerzielle Nutzung erschlossen werden können, 
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 daran erinnernd, dass 1979 eine Besuchsdelegation der Vereinten Nationen in das 
Hoheitsgebiet entsandt wurde, und Kenntnis nehmend von der Empfehlung des 1996 
abgehaltenen Pazifischen Regionalseminars, eine Besuchsdelegation nach Guam zu 
entsenden12, 

 mit Interesse Kenntnis nehmend von den Erklärungen, die die Vertreter des 
Hoheitsgebiets auf dem vom 14. bis 16. Mai 2002 in Nadi (Fidschi) abgehaltenen 
Pazifischen Regionalseminar abgegeben haben, und von den Informationen über die 
politische und wirtschaftliche Lage in Guam, die sie dort bereitgestellt haben13, 

 besorgt darüber, dass sich aus den Zahlen der letzten Volkszählung im Hoheitsgebiet 
ergibt, dass der Anteil der in Armut lebenden Menschen von 14 Prozent im Jahr 1999 auf 23 
Prozent im Jahr 2000 angestiegen ist, 

 1. ersucht die Verwaltungsmacht, mit der Entkolonialisierungskommission von 
Guam zur Verwirklichung und Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der Chamorro 
zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel, die Entkolonialisierung Guams zu erleichtern, und den 
Generalsekretär über die diesbezüglichen Fortschritte unterrichtet zu halten; 

 2. fordert die Verwaltungsmacht auf, die von der wahlberechtigten Bevölkerung 
Guams in dem Referendum von 1987 unterstützte Willensbekundung der Chamorro zu 
berücksichtigen, wie in den Rechtsvorschriften Guams vorgesehen, legt der 
Verwaltungsmacht und der Gebietsregierung von Guam nahe, Verhandlungen über diese 
Angelegenheit aufzunehmen, und ersucht die Verwaltungsmacht, den Generalsekretär über 
die diesbezüglichen Fortschritte zu unterrichten; 

 3. ersucht die Verwaltungsmacht, die gewählte Gebietsregierung auch weiterhin 
bei der Verwirklichung ihrer politischen, wirtschaftlichen und sozialen Ziele zu 
unterstützen; 

 4. ersucht die Verwaltungsmacht außerdem, gemeinsam mit der Gebietsregierung 
auch weiterhin den ursprünglichen Grundbesitzern des Hoheitsgebiets Grundeigentum zu 
übereignen; 

 5. ersucht die Verwaltungsmacht ferner, die politischen Rechte und die kulturelle 
und ethnische Identität des Volkes der Chamorro von Guam auch künftig anzuerkennen und 
zu achten und alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um auf die Besorgnisse der 
Gebietsregierung hinsichtlich der Einwanderungsfrage einzugehen; 

 6. ersucht die Verwaltungsmacht um ihre Zusammenarbeit bei der Erstellung von 
Programmen zur gezielten Förderung der nachhaltigen Entwicklung der Wirtschaftstätigkeit 
und der Unternehmen, unter Berücksichtigung der besonderen Rolle, die dem Volk der 
Chamorro bei der Entwicklung von Guam zukommt; 

 7. ersucht die Verwaltungsmacht außerdem, geeignete Maßnahmen der 
Gebietsregierung zur Förderung des Ausbaus der kommerziellen Fischerei und 
Landwirtschaft sowie anderer tragfähiger Tätigkeiten auch weiterhin zu unterstützen; 

_______________ 
12 Siehe A/AC.109/2058, Ziffer 33 (20). 
13 Siehe A/57/23 (Teil I), Kap. II, Anhang, Ziffer 39. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles 
Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste Tagung, Beilage 23. 
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VII 

Montserrat 

 feststellend, dass 2001 im Hoheitsgebiet Legislativratswahlen abgehalten wurden, die 
die Regierungsübernahme durch die Neue Volksbefreiungsbewegung zum Ergebnis hatten, 

 mit Interesse Kenntnis nehmend von den Erklärungen, die die gewählten Vertreter des 
Hoheitsgebiets auf dem vom 23. bis 25. Mai 2001 in Havanna abgehaltenen Karibischen 
Regionalseminar abgegeben haben, sowie von den Informationen über die politische und 
wirtschaftliche Lage in Montserrat, die sie dort bereitstellten14, 

 im Hinblick darauf, dass die letzte Besuchsdelegation 1982 in das Gebiet entsandt 
wurde, 

 mit Besorgnis feststellend, welche schrecklichen Folgen ein Vulkanausbruch hatte, der 
zur Evakuierung von drei Vierteln der Bevölkerung des Hoheitsgebiets in sichere Gebiete 
der Insel und in Gebiete außerhalb des Hoheitsgebiets, insbesondere Antigua und Barbuda 
und das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland, geführt hat und der sich 
nach wie vor nachteilig auf die Wirtschaft der Insel auswirkt, 

 unter Begrüßung der fortlaufenden Hilfe, die dem Hoheitsgebiet von den 
Mitgliedstaaten der Karibischen Gemeinschaft gewährt wird, insbesondere von Antigua und 
Barbuda, das Tausenden von Menschen, die das Hoheitsgebiet verlassen haben, eine sichere 
Zuflucht und Zugang zu Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen sowie 
Beschäftigungsmöglichkeiten geboten hat, 

 Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, die die Verwaltungsmacht und die 
Regierung des Hoheitsgebiets unternehmen, um der durch den Vulkanausbruch 
verursachten Notsituation zu begegnen, insbesondere durch die Durchführung eines breiten 
Spektrums von Nothilfemaßnahmen für den Privatsektor und den öffentlichen Sektor in 
Montserrat, 

 sowie Kenntnis nehmend von den koordinierten Antwortmaßnahmen des 
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen und der vom 
Katastrophenmanagementteam der Vereinten Nationen geleisteten Hilfe, 

 mit Sorge feststellend, dass eine beträchtliche Zahl der Einwohner des Hoheitsgebiets 
wegen der Vulkantätigkeit nach wie vor in Notunterkünften lebt, 

 erfreut darüber, dass das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen das 
Hoheitsgebiet in seinen subregionalen Kooperationsrahmen für die Mitgliedstaaten der 
Organisation der ostkaribischen Staaten und Barbados 2001-2003 einbezogen hat, 

 Kenntnis nehmend von der im Jahr 2001 vorgenommenen Einrichtung der 
Kommission für Finanzdienstleistungen von Montserrat, die für die Genehmigung und 
Beaufsichtigung aller Finanzdienstleistungen, mit Ausnahme der inländischen Banken, 
zuständig ist,  

 1. ersucht die Verwaltungsmacht, unter Berücksichtigung der im Wege eines 
demokratischen Prozesses ermittelten Auffassungen der Bevölkerung des Hoheitsgebiets 
den Generalsekretär über die Wünsche und Bestrebungen der Bevölkerung hinsichtlich 
ihres künftigen politischen Status unterrichtet zu halten; 

_______________ 
14
 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste Tagung, Beilage 23 (A/56/23), 

Kap. II, Anhang, Ziffer 34. 



 A/RES/57/138 A-B 

 15

 2. fordert die Verwaltungsmacht, die Sonderorganisationen und anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen sowie die regionalen und sonstigen 
Organisationen auf, dem Hoheitsgebiet weiterhin dringende Nothilfe zu gewähren, um die 
Folgen des Vulkanausbruchs zu mildern; 

 3. begrüßt die Unterstützung, die die Karibische Gemeinschaft beim Bau von 
Wohnungen in der sicheren Zone leistet, um dem Mangel abzuhelfen, der durch die 
ökologische und menschliche Krise infolge der Ausbrüche des Vulkans Soufrière entstanden 
ist, sowie die materielle und finanzielle Unterstützung, die die internationale Gemeinschaft 
leistet, um das durch diese Krise verursachte Leid zu lindern; 

 4. begrüßt außerdem den vom Chefminister vorgelegten Haushaltsplan für 2002, 
in dem er feststellte, dass die Wirtschaft Montserrats 2001 zum ersten Mal in sieben Jahren 
ein positives Wachstum verzeichnete, von einer negativen Rate von minus 5,43 Prozent im 
Jahr 2000 auf plus 0,4 Prozent im Jahr 2001, wobei das Wachstum im Bausektor auf die 
Durchführung mehrerer öffentlicher  Großbauprojekte zurückzuführen war; 

 5. nimmt Kenntnis von der Erklärung des Chefministers, wonach seine Regierung 
die Möglichkeit der Beschaffung zusätzlicher Finanzmittel aus anderen Quellen als der 
Regierung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland erkunden wird und 
hauptsächlich die Karibische Entwicklungsbank und die Europäische Investitionsbank in 
Betracht gezogen werden; 

 6. begrüßt die Einrichtung der Kommission zur Überprüfung der Verfassung, die 
ein Programm zur Aufklärung der Öffentlichkeit über die Verfassung einleiten, die 
Auffassungen der Bevölkerung ermitteln und der Verwaltungsmacht Empfehlungen zu den 
möglichen Änderungen vorlegen wird, entsprechend den von der Verwaltungsmacht in 
ihrem Weißbuch "Partnerschaft für Fortschritt und Wohlstand: Großbritannien und die 
Überseegebiete"11 abgegebenen Empfehlungen; 

VIII 

Pitcairn 

 unter Berücksichtigung des singulären Charakters von Pitcairn, was seine 
Einwohnerzahl und seine Fläche betrifft, 

 erfreut über die erstmalige Teilnahme eines Sachverständigen aus Pitcairn an dem 
vom 14. bis 16. Mai 2002 in Nadi (Fidschi) abgehaltenen Pazifischen Regionalseminar, 

 1. ersucht die Verwaltungsmacht, unter Berücksichtigung der im Wege eines 
demokratischen Prozesses ermittelten Auffassungen der Bevölkerung des Hoheitsgebiets 
den Generalsekretär über die Wünsche und Bestrebungen der Bevölkerung hinsichtlich 
ihres künftigen politischen Status unterrichtet zu halten; 

 2. ersucht die Verwaltungsmacht außerdem, die Verbesserung der Lage der 
Bevölkerung des Hoheitsgebiets im Wirtschafts-, Sozial- und Bildungsbereich sowie auf 
anderen Gebieten auch künftig zu unterstützen; 

 3. fordert die Verwaltungsmacht auf, mit den Vertretern Pitcairns auch weiterhin 
zu erörtern, wie die wirtschaftliche Sicherheit des Hoheitsgebiets am besten unterstützt 
werden kann; 

IX 

St. Helena 

 unter Berücksichtigung des singulären Charakters von St. Helena, seiner Bevölkerung 
und seiner natürlichen Ressourcen, 
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 im Hinblick darauf, dass eine auf  Ersuchen des Legislativrats von St. Helena 
eingesetzte Kommission zur Untersuchung der Verfassung im März 1999 ihre 
Empfehlungen vorgelegt hat und dass die Mitglieder des Rates ihre Empfehlungen zurzeit 
prüfen, 

 im Bewusstsein dessen, dass die Regierung des Hoheitsgebiets 1995 die 
Entwicklungsorganisation geschaffen hat, um auf der Insel die Unternehmensentwicklung 
auf dem Privatsektor zu fördern, 

 sowie im Bewusstsein der Anstrengungen der Verwaltungsmacht und der 
Gebietsbehörden, die sozioökonomische Lage der Bevölkerung von St. Helena, 
insbesondere in Bezug auf die Nahrungsmittelproduktion, die anhaltend hohe 
Arbeitslosigkeit und die beschränkten Transport- und Kommunikationsmöglichkeiten, zu 
verbessern, und der Forderungen nach einer Fortsetzung der Verhandlungen mit dem Ziel, 
zivilen Charterflügen den Zugang zur Insel Ascension zu gestatten, 

 mit Besorgnis Kenntnis nehmend von dem Arbeitslosenproblem auf der Insel und von 
den gemeinsamen Maßnahmen, die die Verwaltungsmacht und die Gebietsregierung 
getroffen haben, um diesem Problem zu begegnen, 

 1. begrüßt es, dass sich die Verwaltungsmacht verpflichtet hat, von den 
Gebietsregierungen vorgelegte Anregungen betreffend konkrete Vorschläge für eine 
Verfassungsänderung sorgfältig zu prüfen, wie in ihrem Weißbuch "Partnerschaft für 
Fortschritt und Wohlstand: Großbritannien und die Überseegebiete"11 erklärt wurde;  

 2. ersucht die Verwaltungsmacht, unter Berücksichtigung der im Wege eines 
demokratischen Prozesses ermittelten Auffassungen der Bevölkerung des Hoheitsgebiets 
den Generalsekretär über die Wünsche und Bestrebungen der Bevölkerung hinsichtlich 
ihres künftigen politischen Status unterrichtet zu halten; 

 3. ersucht die Verwaltungsmacht und die zuständigen regionalen und 
internationalen Organisationen, die Gebietsregierung bei ihren Anstrengungen zur 
Bewältigung der sozioökonomischen Entwicklungsprobleme, namentlich des Problems der 
hohen Arbeitslosigkeit und der beschränkten Transport- und 
Kommunikationsmöglichkeiten, auch weiterhin zu unterstützen; 

X 

Turks- und Caicosinseln 

 davon Kenntnis nehmend, dass die Demokratische Volksbewegung durch die Wahlen 
zum Legislativrat im März 1999 an die Macht gekommen ist, 

 sowie Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, die die Regierung des 
Hoheitsgebiets unternimmt, um das Finanzmanagement im öffentlichen Sektor zu stärken, 
insbesondere auch von den Anstrengungen zur Erhöhung des Steueraufkommens, 

 mit Besorgnis über die Gefährdung des Hoheitsgebiets durch den Drogenhandel und 
damit zusammenhängende Aktivitäten sowie über die Probleme, die dem Gebiet durch die 
illegale Einwanderung entstanden sind, 

 feststellend, dass die Verwaltungsmacht und die Gebietsregierung bei der 
Bekämpfung des Drogenhandels und der Geldwäsche weiter zusammenarbeiten müssen, 

 erfreut darüber, dass die Karibische Entwicklungsbank in ihrem Bericht von 2000 zu 
der Auffassung gelangte, dass die Wirtschaft des Hoheitsgebiets nach wie vor in guter 



 A/RES/57/138 A-B 

 17

Verfassung ist und das Bruttoinlandsprodukt infolge des kräftigen Wachstums im 
Tourismus- und Bausektor um etwa 8 Prozent angestiegen ist, 

 sowie erfreut darüber, dass im Januar 2002 im Hoheitsgebiet die vierzehnte Tagung 
des Präsidiums der Karibischen Gemeinschaft abgehalten wurde, einer 
Regionalorganisation, der das Hoheitsgebiet als assoziiertes Mitglied angehört,  

 1. ersucht die Verwaltungsmacht, unter Berücksichtigung der im Wege eines 
demokratischen Prozesses ermittelten Auffassungen der Bevölkerung des Hoheitsgebiets 
den Generalsekretär über die Wünsche und Bestrebungen der Bevölkerung hinsichtlich 
ihres künftigen politischen Status unterrichtet zu halten; 

 2. bittet die Verwaltungsmacht, die Wünsche und Interessen der Regierung und des 
Volkes der Turks- und Caicosinseln bei der Wahrnehmung der öffentlichen Belange des 
Gebiets voll zu berücksichtigen; 

 3. begrüßt die Einrichtung der Kommission zur Überprüfung der Verfassung, die 
ein Programm zur Aufklärung der Öffentlichkeit über die Verfassung einleiten, die 
Auffassungen der Bevölkerung ermitteln und der Verwaltungsmacht Empfehlungen zu den 
möglichen Änderungen vorlegen wird, entsprechend den von der Verwaltungsmacht in 
ihrem Weißbuch: "Partnerschaft für Fortschritt und Wohlstand: Großbritannien und die 
Überseegebiete"11 abgegebenen Empfehlungen;  

 4. fordert die Verwaltungsmacht und die zuständigen regionalen und 
internationalen Organisationen auf, zur Verbesserung der Lage der Bevölkerung des 
Hoheitsgebiets im Wirtschafts-, Sozial- und Bildungsbereich sowie auf anderen Gebieten 
auch künftig Hilfe zu gewähren; 

 5. fordert die Verwaltungsmacht und die Gebietsregierung außerdem auf, auch 
künftig zusammenzuarbeiten, um die Probleme im Zusammenhang mit der Geldwäsche, 
dem Geldschmuggel und anderen damit zusammenhängenden Verbrechen sowie mit dem 
Drogenhandel zu bekämpfen; 

 6. begrüßt den ersten Landeskooperationsrahmen, der vom 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen für den Zeitraum 1998-2002 gebilligt 
wurde, der unter anderem bei der Erstellung eines integrierten nationalen 
Entwicklungsplans behilflich sein soll, durch den Verfahren zur Festlegung der nationalen 
Entwicklungsprioritäten für die nächsten zehn Jahre eingeführt werden, wobei das 
Hauptgewicht auf den Bereichen Gesundheit, Bevölkerung, Bildung, Tourismus sowie 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung liegen wird; 

XI 

Amerikanische Jungferninseln 

 mit Interesse Kenntnis nehmend von den Erklärungen, die der Vertreter des 
Gouverneurs des Hoheitsgebiets auf dem vom 14. bis 16. Mai 2002 in Nadi (Fidschi) 
abgehaltenen Pazifischen Regionalseminar abgehalten hat, und von den Informationen, die 
er dort bereitgestellt hat15, 

 davon Kenntnis nehmend, dass die Gebietsregierung nach wie vor die assoziierte 
Mitgliedschaft in der Organisation der ostkaribischen Staaten und den Beobachterstatus in 
der Karibischen Gemeinschaft anstrebt und dass das Hoheitsgebiet die Verwaltungsmacht 
darum ersucht hat, ihm die entsprechende Vollmacht zu erteilen, 

_______________ 
15
 A/57/23 (Teil I), Kap. II, Anhang, Ziffer 38. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles Protokoll 

der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste Tagung, Beilage 23. 
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 in Anbetracht der Notwendigkeit einer weiteren Diversifizierung der Wirtschaft des 
Hoheitsgebiets, 

 sowie in Anbetracht der Anstrengungen der Gebietsregierung, das Hoheitsgebiet zu 
einem Offshore-Zentrum für Finanzdienstleistungen auszubauen, 

 daran erinnernd, dass 1977 eine Besuchsdelegation der Vereinten Nationen in das 
Hoheitsgebiet entsandt wurde, 

 feststellend, dass das Hoheitsgebiet am 11. Mai 2002 in St. Thomas im Rahmen 
offizieller Feierlichkeiten den jährlichen Tag der Freundschaft zwischen den Britischen 
Jungferninseln und den Amerikanischen Jungferninseln beging, 

 1. ersucht die Verwaltungsmacht, unter Berücksichtigung der im Wege eines 
demokratischen Prozesses ermittelten Auffassungen der Bevölkerung des Hoheitsgebiets 
den Generalsekretär über die Wünsche und Bestrebungen der Bevölkerung hinsichtlich 
ihres künftigen politischen Status unterrichtet zu halten; 

 2. ersucht die Verwaltungsmacht außerdem, die Gebietsregierung auch weiterhin 
bei der Verwirklichung ihrer politischen, wirtschaftlichen und sozialen Ziele zu 
unterstützen; 

 3. ersucht die Verwaltungsmacht ferner, die Mitwirkung des Hoheitsgebiets in 
verschiedenen Organisationen, insbesondere der Organisation der ostkaribischen Staaten, 
der Karibischen Gemeinschaft und dem Verband Karibischer Staaten, nach Bedarf zu 
erleichtern; 

 4. stellt mit Genugtuung fest, dass weitere Maßnahmen der gewählten 
Gebietsregierung zu einer Entspannung der Haushaltskrise geführt haben, und fordert die 
Verwaltungsmacht auf, auch künftig jedwede von dem Hoheitsgebiet zur weiteren 
Milderung der schwierigen Wirtschaftslage benötigte Hilfe bereitzustellen, einschließlich 
unter anderem durch Schuldenerleichterung und die Gewährung von Darlehen; 

 5. nimmt mit Interesse davon Kenntnis, dass die als Schwesterabkommen zu der 
Vereinbarung von 1999 über die Rückführung von Archivmaterialien aus der dänischen 
Kolonialzeit geschlossene gemeinsame Kooperationsvereinbarung über den Austausch von 
Artefakten zwischen dem Hoheitsgebiet und Dänemark, der ehemaligen Verwaltungsmacht 
des Hoheitsgebiets, 2001 in Kraft getreten ist und damit der Erklärung und dem 
Aktionsprogramm von Durban entsprochen wurde, die am 8. September 2001 von der 
Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit 
zusammenhängende Intoleranz verabschiedet wurden16, und ersucht die Organisation der 
Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, das Hoheitsgebiet im Rahmen 
ihres Programms zur Verwaltung von Dokumenten und Archiven bei der Durchführung 
seiner Archiv- und Artefaktinitiative zu unterstützen; 

 6. nimmt Kenntnis von der Haltung der Gebietsregierung, die, gestützt auf die 
einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung über das Eigentum an natürlichen 
Ressourcen, einschließlich der Meeresressourcen, und die Verfügungsgewalt  der 
Einwohner der Gebiete ohne Selbstregierung über diese Ressourcen, die Aneignung des 
unter Wasser befindlichen Gebiets in den Hoheitsgewässern durch die Verwaltungsmacht 
ablehnt, sowie von ihren Forderungen nach der Rückgabe dieser Meeresressourcen an die 
Einwohner des Hoheitsgebiets; 

 7. stellt mit Besorgnis fest, dass sich aus den Zahlen der letzten Volkszählung für 
das Hoheitsgebiet ergibt, dass 32,5 Prozent der Bevölkerung in Armut leben und dass 47 
_______________ 
16
 Siehe Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit 

zusammenhängende Intoleranz, Erklärung und Aktionsprogramm. 
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Prozent der Kinder von St. Croix und 33 Prozent der Kinder von St. Thomas in Armut 
leben.  

73. Plenarsitzung 
11. Dezember 2002 


